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Gesetzentwurf
der Landesregierung

Gesetz zu dem Abkommen zur Änderung des Abkommens 
über die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik

A .  Z i e l s e t z u n g

Ziel des Gesetzes ist es, die nach Artikel 50 Satz 2 der Verfassung des Landes 
Baden-Württemberg erforderliche Zustimmung des Landtags zu dem Abkommen 
zur Änderung des Abkommens über die Zentralstelle der Länder für Sicherheits-
technik (ZLS) herbeizuführen. 

B .  W e s e n t l i c h e r  I n h a l t

Mit dem Gesetz stimmt der Landtag dem Änderungsabkommen zu.
Das Änderungsabkommen passt das Abkommen über die Zentralstelle der Län-
der für Sicherheitstechnik an Rechtsänderungen im europäischen und nationalen 
Marktüberwachungsrecht und im Produktsicherheitsrecht sowie an das Gesetz 
über überwachungsbedürftige Anlagen an. Außerdem werden der ZLS im Bereich 
des Sprengstoffrechts länderübergreifende Marktüberwachungsaufgaben sowie 
die Sicherstellung der Richtlinienvertretung in Beratungsgremien der Europä-
ischen Union übertragen. Zudem erhält die ZLS ab dem 1. Januar 2026 die Zu-
ständigkeit für die Zulassung und Überwachung von Prüfstellen für Tanks nach 
der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt.

C .  A l t e r n a t i v e n

Keine.

D .  K o s t e n  f ü r  d i e  ö f f e n t l i c h e n  H a u s h a l t e

Für die neuen Aufgaben im Sprengstoff- und im Gefahrgutbeförderungsrecht be-
nötigt die ZLS jeweils zwei zusätzliche Stellen. Deren Kosten sind von den Län-
dern nach Abzug der bayerischen Sitzlandquote anteilig nach dem Königsteiner 
Schlüssel zu tragen. 
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Der strukturelle Mehrbedarf von rund 68 000 Euro, der sich in Baden-Württem-
berg im Bereich des Umweltministeriums für die ZLS insgesamt ergibt, wird voll-
ständig innerhalb des Ressortbudgets gedeckt.

Die durch die neuen Aufgaben im Bereich der Gefahrgutbeförderung entstehen-
den Mehrkosten werden nahezu vollständig über Gebühreneinnahmen und antei-
lig über Bestandsmittel des Verkehrsministeriums abgedeckt.

E .  B ü r o k r a t i e v e r m e i d u n g ,  P r ü f u n g  V o l l z u g s t a u g l i c h k e i t 

Die Schätzung der Bürokratielasten ist nach Nummer 4.3.4 der VwV Regelungen 
entbehrlich, da das Änderungsabkommen keine erheblichen Auswirkungen für 
Unternehmen, Verwaltung und Bürgerinnen und Bürger oder aufwändige Verwal-
tungsverfahren erwarten lässt. 

F .  N a c h h a l t i g k e i t s - C h e c k

Die Übertragung der neuen Aufgaben aus den Bereichen des Sprengstoff- und des 
Gefahrgutrechts auf die ZLS bewirkt, dass Synergien aus den bestehenden Auf-
gaben der ZLS optimal genutzt werden können und die betreffenden Aufgaben 
bundesweit einheitlich so effizient, fachkundig und kostensparend wie möglich 
erledigt werden. Das zur Umsetzung dieser Aufgabenübertragung erforderliche 
Gesetz trägt somit zur nachhaltigen Entwicklung der Verwaltung bei.

G .  D i g i t a l t a u g l i c h k e i t s - C h e c k

Ein Digitaltauglichkeits-Check war nach Nummer 4.5.2 Buchstabe b der VwV 
Regelungen nicht durchzuführen.

H .  S o n s t i g e  K o s t e n  f ü r  P r i v a t e

Durch das Gesetz entstehen keine zusätzlichen Kosten für die Wirtschaft oder 
Bürgerinnen und Bürger.
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Staatsministerium Stuttgart, 24. Juni 2025
Baden-Württemberg
Ministerpräsident

An die
Präsidentin des Landtags
von Baden-Württemberg

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin,

als Anlage übersende ich Ihnen gemäß Artikel 59 Absatz 1 der Verfassung des 
Landes Baden-Württemberg den von der Landesregierung am 24. Juni 2025 be-
schlossenen Entwurf eines Gesetzes zu dem Abkommen zur Änderung des Ab-
kommens über die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik. Dem Ent-
wurf des Änderungsabkommens hatte der Ministerrat bereits mit Beschluss von 
10. September 2024 zugestimmt. Der Landtag wurde vor Unterzeichnung unter-
richtet. Ich bitte Sie, die Beschlussfassung des Landtags herbeizuführen. Das 
Normenprüfungsverfahren wurde durchgeführt; es bestehen keine Einwände des 
Normenprüfungsausschusses gegen den vorliegenden Entwurf. Die Zuständig-
keit liegt beim Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft. 

Mit freundlichen Grüßen

Kretschmann
Ministerpräsident
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Der Landtag wolle beschließen, 
dem nachstehenden Gesetzentwurf seine Zustimmung zu 
erteilen:

Gesetz zu dem Abkommen zur Änderung 
des Abkommens über die Zentralstelle 

der Länder für Sicherheitstechnik

§ 1

Dem im Zeitraum vom 28. August 2024 bis 12. Mai 2025 
unterzeichneten Abkommen zwischen den Ländern der 
Bundesrepublik Deutschland zur Änderung des Abkom-
mens über die Zentralstelle der Länder für Sicherheits-
technik vom 16. und 17. Dezember 1993 (GBl. 1994  
S. 554), das zuletzt durch das im Zeitraum vom 17. Juli 
2015 bis 3. November 2015 unterzeichnete Abkommen 
(GBl. S. 1244) geändert worden ist, wird zugestimmt. 
Das Abkommen wird nachstehend veröffentlicht.

§ 2

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung 
in Kraft.
(2) Der Tag, an dem § 1 des Abkommens nach seinem 
§ 3 Satz 1 in Kraft tritt, ist im Gesetzblatt bekannt zu 
geben.
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Begründung

A. Allgemeiner Teil

Zielsetzung:

Ziel des Gesetzes ist es, die nach Artikel 50 Satz 2 der Verfassung des Landes 
Baden-Württemberg erforderliche Zustimmung des Landtags zu dem Abkommen 
zur Änderung des Abkommens über die Zentralstelle der Länder für Sicherheits-
technik (ZLS) herbeizuführen. 

Inhalt:

Das Gesetz enthält die Zustimmung des Landtags zu dem Änderungsabkommen. 
Wesentlicher Inhalt des Änderungsabkommens ist die Anpassung des Abkom-
mens über die ZLS an Rechtsänderungen im europäischen und nationalen Markt-
überwachungsrecht und im Produktsicherheitsrecht sowie an das neue Gesetz 
über überwachungsbedürftige Anlagen. Außerdem werden der ZLS im Bereich 
des Sprengstoffrechts länderübergreifende Marktüberwachungsaufgaben sowie 
die Sicherstellung der Richtlinienvertretung in Beratungsgremien der Europä-
ischen Union übertragen. Zudem erhält die ZLS ab dem 1. Januar 2026 die Zu-
ständigkeit für die Zulassung und Überwachung von Prüfstellen für Tanks nach 
der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt. Ferner wird 
die präzisierende Aufzählung der koordinierenden Marktüberwachungsaufgaben 
der ZLS aktualisiert und um Aufgaben vervollständigt, die die ZLS in diesem Be-
reich bereits bisher wahrnimmt.

Alternativen:

Keine.

Finanzielle Auswirkungen:

Für die neuen Aufgaben im Sprengstoff- und im Gefahrgutbeförderungsrecht be-
nötigt die ZLS jeweils zwei zusätzliche Stellen. Deren Kosten sind von den Län-
dern nach Abzug der bayerischen Sitzlandquote anteilig nach dem Königsteiner 
Schlüssel zu tragen. 
Der strukturelle Mehrbedarf von rund 68 000 Euro, der sich in Baden-Württem-
berg im Bereich des Umweltministeriums für die ZLS insgesamt ergibt, wird voll-
ständig innerhalb des Ressortbudgets des Einzelplans 10 gedeckt. Die durch die 
neuen Aufgaben im Bereich der Gefahrgutbeförderung entstehenden Kosten wer-
den nahezu vollständig über Gebühreneinnahmen gedeckt; verbleibende Kosten-
anteile für Baden-Württemberg sind über das Budget des Verkehrsministeriums 
abgedeckt.

Bürokratievermeidung, Prüfung Vollzugstauglichkeit:

Das Gesetzesvorhaben lässt keine erheblichen Auswirkungen für Unternehmen, 
Verwaltung und Bürgerinnen und Bürger oder aufwändige Verwaltungsverfahren 
erwarten.

Nachhaltigkeits-Check:

Das Gesetz trägt zur nachhaltigen Entwicklung der Verwaltung bei, da die Erfül-
lung der im Abkommen geregelten Aufgaben durch die ZLS aufgrund der dorti-
gen Spezialisierung bundesweit am effizientesten erfolgen kann. Das bei der ZLS 
verfügbare Fachwissen und ihre organisatorischen Strukturen können auch für die 
koordinierenden Marktüberwachungsaufgaben im Bereich des Sprengstoffrechts 
sowie für die Aufgabenerfüllung hinsichtlich der Prüfstellen im Gefahrstoffrecht 
optimal genutzt werden. 
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Digitaltauglichkeits-Check:

Ein Digitaltauglichkeits-Check war nach Nummer 4.5.2 Buchstabe b der VwV 
Regelungen nicht durchzuführen.

Sonstige Kosten für Private:

Durch das Gesetz entstehen keine zusätzlichen Kosten für die Wirtschaft oder 
Bürgerinnen und Bürger.

B. Einzelbegründung

Zu § 1 

Mit § 1 des Gesetzes wird die nach Artikel 50 Satz 2 der Verfassung des Landes 
Baden-Württemberg erforderliche Zustimmung des Landtags erteilt und die Ver-
öffentlichung des Abkommens zur Änderung des Abkommens über die Zentral-
stelle der Länder für Sicherheitstechnik angeordnet. Das Änderungsabkommen 
ist rechtlich ein Staatsvertrag. Die Zustimmung des Landtags bedarf der Form 
eines Gesetzes, da durch das Änderungsabkommen auch die Erfüllung hoheit-
licher Aufgaben auf die ZLS übertragen wird.

Zu § 2 

Zu Absatz 1

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten dieses Gesetzes.

Zu Absatz 2

Nach Absatz 2 ist der Tag des Inkrafttretens des § 1 des Änderungsabkommens 
im Gesetzblatt bekannt zu geben.
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Abkommen zur Änderung des 
Abkommens über die Zentralstelle 
der Länder für Sicherheitstechnik

Das Land Baden-Württemberg,
der Freistaat Bayern,
das Land Berlin,
das Land Brandenburg,
die Freie Hansestadt Bremen,
die Freie und Hansestadt Hamburg,
das Land Hessen,
das Land Mecklenburg-Vorpommern,
das Land Niedersachsen,
das Land Nordrhein-Westfalen,
das Land Rheinland-Pfalz,
das Saarland,
der Freistaat Sachsen,
das Land Sachsen-Anhalt,
das Land Schleswig-Holstein,
der Freistaat Thüringen

– nachstehend „Länder“ genannt –

schließen, vorbehaltlich der etwa erforderlichen Zustim-
mung ihrer gesetzgebenden Körperschaften, nachstehen-
des Abkommen zur Änderung des Abkommens über die 
Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik:

§ 1
Änderung des Abkommens über die Zentralstelle 

der Länder für Sicherheitstechnik

Das Abkommen über die Zentralstelle der Länder für 
Sicherheitstechnik vom 16. Dezember 1993, das zuletzt 
durch Abkommen vom 20. Juli 2015 geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1. Artikel 2 wird wie folgt geändert:
 a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
   „(1) 1Die Tätigkeit der ZLS hat zum Ziel, im Rah-

men
  1.  des allgemeinen Produktsicherheitsrechts und 

des besonderen Produktsicherheitsrechts in den 
folgenden Bereichen:

   a) Aerosolpackungen,
   b)  umweltbelastende Geräuschemissionen von 

zur Verwendung im Freien vorgesehenen 
Geräten und Maschinen,

   c) Maschinen,
   d) Spielzeug,
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   e) Sportboote und Wassermotorräder,
   f) einfache Druckbehälter,
   g)  Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungs-

gemäßen Verwendung in explosionsgefähr-
deten Bereichen,

   h)  Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur 
Verwendung innerhalb bestimmter Span-
nungsgrenzen auf dem Markt,

   i)  Aufzüge und Sicherheitsbauteile für Aufzüge,
   j) Druckgeräte,
   k) persönliche Schutzausrüstungen und
   l)  Geräte zur Verbrennung gasförmiger Brenn-

stoffe,
  2.  des Gefahrgutbeförderungsgesetzes und der auf 

diesem Gesetz beruhenden Rechtsverordnungen,
  3. des Sprengstoffrechts,
  4.  der Abkommen der Europäischen Gemeinschaft 

oder der Europäischen Union mit Drittstaaten 
über die gegenseitige Anerkennung von Konfor-
mitätsbewertungen,

  5.  des Gesetzes über überwachungsbedürftige An-
lagen und der auf diesem Gesetz beruhenden 
Rechtsverordnungen sowie

  6. der Rohrfernleitungsverordnung,
   in der jeweils gültigen Fassung, den in der Bundes-

republik Deutschland erreichten Stand der Produkt- 
und Anlagensicherheit sowie des Arbeitsschutzes 
zu halten und zu verbessern, auch im Hinblick 
auf den sicheren Transport gefährlicher Güter. 2Die 
Tätigkeit der ZLS im Rahmen der Abkommen der 
Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen 
Union mit Drittstaaten über die gegenseitige An-
erkennung von Konformitätsbewertungen hat darü-
ber hinaus zum Ziel, inländischen Prüf- und Zerti-
fizierungsstellen die Möglichkeit zu eröffnen, nach 
dem Recht der Drittstaaten zu prüfen.“

 b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
   „(2) 1Die ZLS vollzieht die Aufgaben der Länder 

im Bereich der Befugniserteilung, Anerkennung, 
Zulassung, Notifizierung und Benennung sowie der 
Überwachung und Aufsicht von

  1.  Konformitätsbewertungsstellen und GS-Stellen 
nach dem Produktsicherheitsrecht, soweit die 
unter Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 genannten Be-
reiche betroffen sind,

  2. benannten Stellen nach dem Sprengstoffrecht,
  3.  benannten Stellen und zugelassenen Prüfstellen 

nach der Ortsbewegliche-Druckgeräte-Verord-
nung,

  4.  Prüfstellen für Rohrfernleitungsanlagen nach 
der Rohrfernleitungsverordnung sowie

  5.  Prüfstellen als zugelassene Überwachungsstel-
len nach dem Gesetz über überwachungsbedürf-
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tige Anlagen sowie der auf diesem Gesetz be-
ruhenden Rechtsverordnungen.

   2Der ZLS obliegen hierbei insbesondere auch fol-
gende Aufgaben:

  1.  Erarbeitung von Anforderungen, die an die in 
Satz 1 genannten Stellen zu stellen sind,

  2.  Erstellung von Gutachten auf Antrag im Einzel-
fall,

  3.  Erarbeitung von Leitlinien für die Anforderun-
gen sowie Anerkennung von Regelwerken, die 
bei der Prüfung, Inspektion und Zertifizierung 
zu beachten sind.“

 c)  In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „Ge-
meinschaft“ die Wörter „oder der Europäischen 
Union“ eingefügt.

 d) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 
   „(4) 1Die ZLS vollzieht die koordinierenden Aufga-

ben der Marktüberwachungsbehörden der Länder 
insbesondere im Sinne von Artikel 13, Artikel 30, 
Artikel 32, Artikel 34 und Artikel 35 der Verord-
nung (EU) 2019/1020 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 20. Juni 2019 über 
Marktüberwachung und die Konformität von Pro-
dukten sowie zur Änderung der Richtlinie 2004/42/
EG und der Verordnungen (EG) Nr. 765/2008 und 
(EU) Nr. 305/2011 (ABl. L 169 vom 25.06.2019, 
S. 1) im Rahmen der in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
und 3 genannten Bereiche. 2Der ZLS obliegen hier-
bei insbesondere folgende Aufgaben:

  1.  zentraler Ansprechpartner für oberste Markt-
überwachungsbehörden anderer Mitgliedstaa-
ten,

  2.  zentraler Ansprechpartner für die General-
zolldirektion für alle Fragen der Marktüber-
wachung, 

  3.  Bereitstellung der für die Marktüberwachung 
erforderlichen Normen, 

  4.  Koordinierung von formellen Einwänden der 
Länder gegen harmonisierte Normen,

  5.  Ansprechpartner für die Produktinfostellen der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prü-
fung,

  6.  Koordinierung der Geräteuntersuchungsstel-
len der Länder und Geschäftsstelle des Ar-
beitskreises der Geräteuntersuchungsstellen 
der Länder,

  7.  Koordinierung und Unterstützung der Markt-
überwachung bei der Überwachung des On-
line-Handels, 

  8.  Erarbeitung von Marktüberwachungsaufträgen 
aufgrund von RAPEX/Safety-Gate-Meldungen 
oder sonstigen Informationen,

  9.  Unterstützung der Marktüberwachungsbehör-
den der Länder bei Vollzugs- und Amtshilfe-
fragen, 
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  10.  Koordinierung von organisatorischen ICSMS-
Anfragen und technische Unterstützung für die 
Marktüberwachungsbehörden der Länder.“

 e)  In Absatz 5 werden nach dem Wort „vollzieht“ die 
Wörter „in den in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 3 
genannten Bereichen“ eingefügt und die Wörter 
„im Sinne von § 26 Abs. 2 des Produktsicherheits-
gesetzes“ werden durch die Wörter „nach Artikel 
16 Absatz 1 bis 6 der Verordnung (EU) 2019/1020, 
§ 8 Absatz 2 des Marktüberwachungsgesetzes in 
Verbindung mit Artikel 16 Absatz 1 bis 6 der Ver-
ordnung (EU) 2019/1020 und nach den diesen Vor-
schriften vorgehenden Regelungen der in Anhang I 
der Verordnung (EU) 2019/1020 angeführten Har-
monisierungsrechtsvorschriften, jeweils“ ersetzt.

 f)  In Absatz 6 werden nach dem Wort „vollzieht“ die 
Wörter „in den in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 
Nummer 3 genannten Bereichen“ eingefügt und die 
Wörter „im Sinne von § 26 Abs. 2 des Produkt-
sicherheitsgesetzes“ werden durch die Wörter „nach 
Artikel 16 Absatz 1 bis 6 der Verordnung (EU) 
2019/1020, § 8 Absatz 2 des Marktüberwachungsge-
setzes in Verbindung mit Artikel 16 Absatz 1 bis 6 
der Verordnung (EU) 2019/1020 und nach den die-
sen Vorschriften vorgehenden Regelungen der in 
Anhang I der Verordnung (EU) 2019/1020 ange-
führten Harmonisierungsvorschriften, jeweils“ er-
setzt.

 g) Absatz 7 wird wie folgt geändert:
  aa)  In Satz 1 werden die Wörter „vom Bundesrat 

benannten EG-Richtlinienvertreter“ durch die 
Wörter „Beauftragten des Bundesrates in Be-
ratungsgremien der EU (Richtlinienvertreter) 
in den in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 3 ge-
nannten Bereichen“ ersetzt.

  bb)  In Satz 2 werden nach dem Wort „Richtlinien“ 
die Wörter „und Verordnungen der Europäi-
schen Gemeinschaft oder der Europäischen 
Union“ eingefügt.

 h) Absatz 8 wird wie folgt gefasst:
   „(8) Die Länder werden ermächtigt, durch Ver-

waltungsabkommen mit einstimmiger Zustimmung 
des Beirates der ZLS weitere, nicht hoheitliche 
Aufgaben in den in Absatz 1 genannten Bereichen 
zu übertragen.“

2. Artikel 3 wird wie folgt geändert:
 a)  In Absatz 2 Satz 4 werden nach dem Wort „Beirat“ 

die Wörter „gemäß Artikel 4 Absatz 6“ eingefügt 
und die Wörter „ab dem Haushalt 1993“ gestrichen.

 b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
   „(3) Die Länderanteile werden gemäß dem jeweils 

gültigen Königsteiner Schlüssel errechnet.“
 c)  In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort „Juni“ durch das 

Wort „September“ ersetzt.
 d) Absatz 5 wird aufgehoben.
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3. Artikel 4 wird wie folgt gefasst:

 „Artikel 4
 Beirat

  (1) Zur Beratung der ZLS sowie als Instrument zur 
Mitwirkung der Länder wird ein Beirat eingerichtet.

  (2) Jedes Land benennt ein ordentliches Mitglied so-
wie eine Stellvertretung und entsendet das Mitglied 
oder die Stellvertretung in den Beirat. 

  (3) 1Der Beirat gibt sich eine Geschäftsordnung. 2Die 
Geschäftsordnung und deren Änderung sind mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der Länder zu beschlie-
ßen.

  (4) 1Der Beirat ist über die Tätigkeit der ZLS zu infor-
mieren. 2Zu diesem Zweck erstellt die ZLS spätestens 
bis zum 31. März des laufenden Jahres einen Jahres-
bericht über das Vorjahr. 3Auf Verlangen des Beirats 
oder eines seiner Mitglieder sind dem Beirat oder dem 
einzelnen Beiratsmitglied Unterlagen zur Verfügung 
zu stellen oder Akteneinsicht zu gewähren.

  (5) 1Der Beirat erarbeitet Richtlinien für die Tätigkeit 
der ZLS. 2Die ZLS legt diese Richtlinien ihrer Tätig-
keit zugrunde.

  (6) 1Der Beirat berät den von der ZLS erstellten Haus-
haltsentwurf vor und gibt eine Empfehlung ab. 2Zur 
Weitergabe an die Finanzminister und -senatoren der 
Länder ist eine einstimmige Empfehlung notwendig. 

  (7) 1Jedes Land hat eine Stimme. 2Der Beirat ist be-
schlussfähig, wenn in der Sitzung mindestens die 
Hälfte der Länder durch ein ordentliches Mitglied 
oder die Stellvertretung vertreten ist. 3Der Beirat fasst 
seine Beschlüsse mit der Mehrheit von zwei Dritteln 
aller anwesenden Länder, wenn in diesem Abkommen 
nichts Anderes geregelt ist. 

  (8) Die Bundesministerien haben ein Gast- und Rede-
recht, soweit sie in fachspezifischen Belangen berührt 
sind.

  (9) Eine schriftliche Beschlussfassung durch sämt-
liche Länder ist möglich, wenn nicht mehr als drei 
Länder widersprechen; Absatz 7 Satz 1 und 3 gilt ent-
sprechend.

  (10) 1Der Beirat wählt aus seiner Mitte ein Mitglied, 
das für die Dauer von zwei Jahren den Vorsitz führt. 
2Ebenfalls durch Wahl wird eine Person bestimmt, die 
die Stellvertretung wahrnimmt.

  (11) 1Der Beirat tritt mindestens einmal jährlich zu 
einer ordentlichen Sitzung zusammen. 2Auf Antrag 
von mindestens drei Ländern muss er zu einer außer-
ordentlichen Sitzung zusammentreten. 3Das vorsitz-
führende Mitglied beruft die Sitzungen ein und leitet 
sie; die Tagesordnung wird von ihm aufgestellt.“

4.  In Artikel 6 Absatz 2 Satz 2 werden das Komma und 
die Wörter „erstmals zum 31. Dezember 1995“ ge-
strichen.
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§ 2
Weitere Änderung des Abkommens über die 

Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik

Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Abkommens über die Zen-
tralstelle der Länder für Sicherheitstechnik vom 16. De-
zember 1993, das zuletzt durch § 1 dieses Abkommens 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 4 eingefügt:

 „4.  Prüfstellen für Tanks nach der Gefahrgutverord-
nung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt,“.

2.  Die bisherigen Nummern 4 und 5 werden die Num-
mern 5 und 6.

§ 3
Inkrafttreten

 1Dieses Abkommen tritt am Tag nach der letzten Ver-
kündung in den Ländern in Kraft. 2Abweichend von 
Satz 1 tritt § 2 am 1. Januar 2026 in Kraft. 

Für das Land Baden-Württemberg
Stuttgart, den 13.11.2024
Thekla Walker
Ministerin für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

Für den Freistaat Bayern
München, den 19.11.2024
Thorsten Glauber
Der Staatsminister für Umwelt und Verbraucherschutz

Für das Land Berlin
Berlin, den 26.03.2025
Kai Wegner
Regierender Bürgermeister

Für das Land Brandenburg
Potsdam, den 12.11.2024
Ursula Nonnemacher
Ministerin
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Für die Freie Hansestadt Bremen
Bremen, den 04.11.2024
Claudia Bernhard
Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz

Für die Freie und Hansestadt Hamburg
Hamburg, den 03.12.2024
Anna Gallina
Senatorin für Justiz und Verbraucherschutz

Für das Land Hessen
Wiesbaden, den 28.08.2024
Heike Hofmann
Hessische Ministerin für Arbeit, 
Integration, Jugend und Soziales

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern
Schwerin, den 17.12.2024
Stefanie Drese
Ministerin für Soziales, Gesundheit und Sport

Für das Land Niedersachsen
Hannover, den 09.10.2024
Dr. Andreas Philippi
Minister für Soziales, Arbeit, 
Gesundheit und Gleichstellung

Für das Land Nordrhein-Westfalen
Düsseldorf, den 12.05.2025
Karl-Josef Laumann
Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Für das Land Rheinland-Pfalz
Mainz, den 29.10.2024
Katrin Eder
Ministerin für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie und Mobilität
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Für das Saarland
Saarbrücken, den 05.11.2024
Dr. Magnus Jung
Minister für Arbeit, Soziales, 
Frauen und Gesundheit

Für den Freistaat Sachsen
Dresden, den 22.01.2025
Michael Kretschmer
Ministerpräsident

Für das Land Sachsen-Anhalt
Magdeburg, den 23.12.2024
Petra Grimm-Benne
Ministerin für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit und Gleichstellung

Für das Land Schleswig-Holstein
Kiel, den 13.11.2024
Aminata Touré
Ministerin für Soziales, Jugend, Familie, 
Senioren, Integration und Gleichstellung 
(MSJFSIG) des Landes Schleswig-Holstein

Für den Freistaat Thüringen
Erfurt, den 02.12.2024
Heike Werner
Ministerin
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Begründung des Abkommens zur Änderung des Abkommens 
über die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik

A. Allgemeines zur Änderung des Abkommens

Die Änderung des (staatsvertraglichen) Abkommens über die Zentralstelle der 
Länder für Sicherheitstechnik (ZLS) verfolgt folgende Zielsetzungen:
Durch das Inkrafttreten des neugefassten Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) 
und des Gesetzes über überwachungsbedürftige Anlagen (ÜAnlG) sind einzelne 
Gesetzesverweisungen und Begrifflichkeiten im Staatsvertrag nicht mehr zutref-
fend und müssen angepasst bzw. ergänzt werden.
Weiterer Änderungsbedarf ergibt sich zudem durch das neue Marktüberwachungs-
gesetz vom 9. Juni 2021 (MüG), das der Durchführung der neuen EU-Marktüber-
wachungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/1020) dient. Die bisher im ProdSG 
enthaltenen Bestimmungen zum Recht der Marktüberwachung wurden entnommen 
und in einem eigenen Gesetz, dem MüG, neu gefasst. 
Zusätzlich werden im Rahmen dieses Änderungsabkommens Aufgaben, die be-
reits im Konzeptpapier von 2013 niedergelegt wurden und von der ZLS in den 
letzten Jahren wie vereinbart nach und nach übernommen worden sind, staatsver-
traglich fixiert.  So werden die neuen Aufgaben der ZLS aufgrund des zuletzt am 
2. März 2023 geänderten Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe in das ge-
änderte Abkommen aufgenommen. Das Konzeptpapier („Optimierung des Voll-
zugs im Bereich des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes – Konzept für eine 
Zentralstelle der Länder für Marktüberwachung unter dem Dach der Zentralstelle 
der Länder für Sicherheitstechnik“) wurde erstmals im September 2009 von der 
ZLS erstellt und beinhaltete Aufgaben im Bereich der Marktüberwachung, die, 
beginnend ab dem 1. Januar 2013, bis 2017 auf die ZLS übertragen wurden. Das 
Konzeptpapier wurde in verschiedenen Gremien der Länder (Arbeitsausschuss 
Marktüberwachung (AAMü), Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheits-
technik (LASI) sowie dem Beirat) vorgestellt, diskutiert und letztlich beschlossen. 
Im gleichen Zug wird der Vertragstext um veraltete Textbausteine bereinigt, die 
ihre Bedeutung für die heutige Arbeit der ZLS verloren haben.
Außerdem soll bei der ZLS eine neue Vollzugsaufgabe staatsvertraglich verankert 
werden. So soll mit Wirkung vom 1. Januar 2026 die Zulassung von Prüfstellen 
für Tanks nach der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschiffart 
übernommen werden. 
Im Rahmen des Aufgabenbereichs „Sprengen“ soll die ZLS die Richtlinienvertre-
tung und dazugehörige Marktüberwachungsaufgaben übernehmen.

B. Anpassung an neues ProdSG – ÜAnlG

Das Gesetz zur Anpassung des Produktsicherheitsgesetzes und zur Neuordnung 
des Rechts der überwachungsbedürftigen Anlagen vom 27. Juli 2021 wurde am 
30. Juli 2021 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht (BGBl. I S. 3146 ff.). Mit In-
krafttreten des Gesetzes haben sich folgende Änderungen ergeben:
Das Produktsicherheitsgesetz wurde neu gefasst und an die Marktüberwachungs-
verordnung (EU) 2019/1020 und das bereits veröffentlichte Marktüberwachungs-
gesetz (MüG) angepasst. 
Erlassen wurde ferner das neue Gesetz über überwachungsbedürftige Anlagen 
(ÜAnlG). Es regelt den sicheren Betrieb von überwachungsbedürftigen Anlagen. 
Mit den separaten Regelungen zu Aspekten der Marktüberwachung und des Be-
triebs von überwachungsbedürftigen Anlagen wird das neue ProdSG damit zu 
einem Gesetz, das ausschließlich die Produktsicherheit regelt.
Die geänderten Rechtsvorschriften traten rückwirkend zum 16. Juli 2021 in Kraft. 
Da die ZLS ihre Vollzugsaufgaben nach geltendem Recht vollziehen muss und 
vollzieht (vgl. Artikel 2 Absatz 1 Satz 1 des Abkommens über die ZLS), nimmt 
die ZLS ihre diesbezüglichen Aufgaben bereits seit 16. Juli 2021 nach dem neuen 
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ProdSG, ÜAnlG und MüG wahr. Im Nachgang werden nun auch die Formulie-
rungen des Abkommens an das neue ProdSG, ÜAnlG und MüG angepasst.
Die seit dem 16. Juli 2021 in Kraft getretenen Änderungen sind weitestgehend 
durch die Aufteilung der bisherigen Inhalte des ProdSG auf das neue ProdSG, 
ÜAnlG und MüG bedingt und haben so gut wie keine Auswirkungen auf den 
Vollzug. Die Änderungen des ProdSG bereinigen das Gesetz lediglich im Hin-
blick auf die unmittelbar geltenden Marktüberwachungsregelungen der Verord-
nung (EU) 2019/1020 und des MüG. Das neue ÜAnlG verursacht ebenfalls keine 
Vollzugsschwierigkeiten, da es die vormals in Abschnitt 9 des ProdSG enthalte-
nen Regelungen zwar redaktionell neu fasst, inhaltlich jedoch unverändert fort-
führt. Durch die Übernahme von Regelungen, die bisher in Länderverordnungen 
getroffen sind, und durch den Wegfall entsprechender auf die Länder ausgestell-
ter Verordnungsermächtigungen ist daher von einer Vereinfachung des Vollzugs 
und einer Entlastung der Vollzugsbehörden auszugehen (vgl. auch die Begrün-
dung zu Artikel 1 des Gesetzes zur Anpassung des Produktsicherheitsgesetzes 
und zur Neuordnung des Rechts der überwachungsbedürftigen Anlagen, BT-Drs. 
19/28406).

C. Zu den einzelnen Änderungen

I. Zu § 1

1. Zu Nummer 1 – Artikel 2

Der Produktbereich „Gefahrstoffrecht“ (ehemals Spiegelstich 5) wird mangels 
praktischer Relevanz aus dem Katalog der Zuständigkeitsbereiche entfernt. Nach 
der Erstfassung des Staatsvertrages hatte die ZLS tatsächlich Aufgaben im Be-
reich des Gefahrstoffrechts wahrgenommen. Mittlerweile wurden diese an andere 
Stellen abgegeben, sodass der Bereich für die ZLS keine praktische Relevanz 
mehr innehat. Es bestehen in diesem Bereich weitreichende Sonderzuständigkei-
ten anderer Behörden.
Die Spiegelstriche wurden durch eine numerische Aufzählung ersetzt, um eine 
bessere Zitierfähigkeit und Übersichtlichkeit zu fördern.

a) Zu Nummer 1a) – Artikel 2 Absatz 1 

aa) Satz 1 Nummer 1

Der Begriff des „Produktsicherheitsgesetzes“ wird durch „allgemeines Produkt-
sicherheitsrecht und besonderes Produktsicherheitsrecht“ ersetzt, wobei die ein-
zelnen Produktbereiche, für welche die ZLS zuständig sein soll, explizit genannt 
werden. So wird die Zuständigkeit der ZLS eindeutig und abschließend geregelt 
und der weite Bereich des Produktsicherheitsrechts eingegrenzt. Gleichzeitig soll 
die Formulierung ermöglichen, zukünftige Änderungen im Produktsicherheits-
recht – vor allem im Hinblick auf die bevorstehende Änderung der Rechtsgrund-
lagen durch die europäische Produktsicherheitsverordnung – zu erfassen. 

bb) Satz 1 Nummer 2 

Durch die Aufnahme der auf dem Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter 
beruhenden Rechtsverordnungen werden sämtliche Rechtsgrundlagen auf Bun-
desebene erfasst und der Rechtsbereich umfassender definiert. So wird der bereits 
im Rahmen der Ortsbewegliche-Druckgeräte-Verordnung tätigen ZLS in Zukunft 
beispielsweise auch eine Zuständigkeit im Rahmen der Verordnung über die in-
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße, mit Eisenbahnen und auf Binnengewässern, ermöglicht. Außerdem wer-
den die Formulierungen im Absatz 1 vereinheitlicht. 
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cc) Satz 1 Nummer 3 

Mit der Übernahme des allgemeinen Begriffs des „Sprengstoffrechts“ in den 
Staatsvertrag werden künftige Rechtsänderungen flexibel berücksichtigt. Zudem 
ermöglicht die angestrebte Anpassung auch die Übertragung von Aufgaben an 
die ZLS im Bereich Sprengen, sollten diese Aufgaben in Zukunft außerhalb des 
Sprengstoffgesetzes geregelt sein. 

dd) Satz 1 Nummer 4 

Es wird „oder der Europäischen Union“ ergänzt, um ausdrücklich sowohl alte, 
von der Europäischen Gemeinschaft geschlossene Abkommen, als auch die ab 
dem 1. Dezember 2009, nach dem Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon, ge-
schlossenen Abkommen mit der Europäischen Union als Rechtsnachfolgerin zu 
erfassen.

ee) Satz 1 Nummer 5 

Mit der Neuordnung des Rechts der überwachungsbedürftigen Anlagen im  
Jahre 2021 wurde eine neue Rechtsgrundlage für die Arbeit der ZLS geschaffen, 
welche in den Staatsvertrag aufzunehmen ist. Nachdem die bislang in den §§ 34 
bis 38 ProdSG a. F. erfassten Regelungen zum Recht der überwachungsbedürfti-
gen Anlagen inhaltlich unverändert in das ÜAnlG übernommen wurden, ist eine 
ent sprechende Aufnahme des Gesetzes in den Katalog veranlasst. Aufgrund der 
Abtrennung aus dem ProdSG wird der Bereich im Gleichklang mit der Ausgliede-
rung der Regelungen gesondert als neue Nummer 5 aufgenommen. Zur Definition 
des Bereiches und der rechtlichen Grundlagen werden der Gesetzestitel genannt 
und die auf diesem Gesetz beruhenden Rechtsverordnungen aufgenommen. So 
sollen auch spätere Änderungen der gesetzlichen Grundlagen, wie beispielswiese 
gesonderte Verordnungen auf Grundlage von § 31 ÜAnlG insbesondere zur Rege-
lung von bestimmten Anlagengruppen, erfasst sein. 

ff) Satz 2

Es wird „oder der Europäischen Union“ ergänzt, um ausdrücklich sowohl alte, 
von der Europäischen Gemeinschaft geschlossene Abkommen, als auch die ab 
dem 1. Dezember 2009, nach dem Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon ge-
schlossene Abkommen mit der Europäischen Union als Rechtsnachfolgerin zu 
erfassen.

b) Zu Nummer 1b) – Artikel 2 Absatz 2

Die Änderungen in Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 beruhen auf den vergangenen Än-
derungen der gesetzlichen Grundlagen im Rahmen der unterschiedlichen Produkt-
bereiche und der Benutzung unterschiedlicher Terminologie in den einzelnen Ge-
setzen. Die Gesetzesänderungen hatten eine Ausweitung der Aufgaben der ZLS 
zur Folge, welche nun in den Vertragstext aufgenommen werden. „Soweit dafür 
nicht eine andere Behörde zuständig ist“ wurde gestrichen, da der Staatsvertrag 
die Aufgaben der ZLS nunmehr konkret abschließend regelt. Eine Zuständigkeit 
anderer Behörden kommt damit nicht in Betracht.
Die Spiegelstriche wurden durch eine numerische Aufzählung ersetzt, um eine 
bessere Übersichtlichkeit und Zitierfähigkeit zu erreichen.

aa) Satz 1 Nummer 1

Die vorgenommenen Anpassungen stehen mit dem am 16. Juli 2021 in Kraft 
getretenen Gesetz zur Anpassung des Produktsicherheitsgesetzes und zur Neu-
ordnung des Rechts der überwachungsbedürftigen Anlagen vom 27. Juli 2021 in 
Zusammenhang:



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 9006

18

Der Begriff des „Produktsicherheitsgesetzes“ wird durch den allgemeineren Be-
griff des „Produktsicherheitsrechts“ ersetzt. Auf diese Weise werden auch die 
Aufgaben der ZLS im Bereich des Produktsicherheitsrechts von der Zuständig-
keitsregelung des Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 Spiegelstrich 1 erfasst, die außerhalb 
des ProdSG geregelt sind. Gleichzeitig wurden die Zuständigkeitsbereiche auf die 
in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 genannten beschränkt. Durch die geänderte Formu-
lierung werden sämtliche bereits existierende bzw. in Zukunft ergehende Durch-
führungsgesetze zu Verordnungen der EU im Bereich der Produktsicherheit (z. B. 
PSA-DG, Gasgeräte-DG) einbezogen. Der Bereich der überwachungsbedürftigen 
Anlagen wird einheitlich zur Ausgliederung aus dem Produktsicherheitsgesetz als 
gesonderter Punkt gefasst (Absatz 1 Satz 1 Nummer 5).

bb) Satz 1 Nummer 2

Mit der Übernahme des allgemeinen Begriffs des „Sprengstoffrechts“ in den 
Staatsvertrag werden künftige Rechtsänderungen flexibel berücksichtigt. Die ZLS 
wird hier als Vertretung der Länder im Bereich Benennung und Überwachung 
neben dem Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat tätig. Nach § 5e 
SprengG liegt auch dort eine Zuständigkeit für diese Bereiche. 

cc) Satz 1 Nummer 3

Im Bereich der ortsbeweglichen Druckgeräte (Gefäße und Tanks für die Klasse 2) 
gibt es mit der EU-Richtlinie 2010/35/EU (TPED) bereits seit langem ein harmo-
nisiertes System, mit dem Ziel, die Beförderungssicherheit und gleichzeitig den 
freien Warenverkehr dieser Druckgeräte zu gewährleisten und die Tätigkeit von 
Benannten Stellen zu regeln.
Es wurde die amtliche Bezeichnung „Ortsbewegliche-Druckgeräte-Verordnung“ 
verwendet. 

dd) Satz 1 Nummer 5

Mit der Neuordnung des Rechts der überwachungsbedürftigen Anlagen im Jahre 
2021 wurde eine neue Rechtsgrundlage für die Arbeit der ZLS geschaffen, welche 
in den Staatsvertrag aufzunehmen ist. Nachdem die bislang in den §§ 34 bis 38 
ProdSG a. F. erfassten Regelungen zum Recht der überwachungsbedürftigen An-
lagen inhaltlich unverändert in das ÜAnlG übernommen wurden, war dieses in 
Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 als gesonderter Katalogpunkt aufzunehmen. 

ee) Streichung Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 alte Fassung

Nach der Neufassung durch Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 kann aufgrund der Dopp-
lung der Aufgabennennung zur Vereinfachung und Verkürzung des Vertrags-
textes Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 gestrichen werden. Die Nummern 3 
und 4 werden daher zu den Nummern 2 und 3. 

c) Zu Nummer 1c) – Artikel 2 Absatz 3 Satz 1

Es werden die Wörter „oder der Europäischen Union“ ergänzt, um ausdrücklich 
sowohl alte, von der Europäischen Gemeinschaft geschlossene Abkommen, als 
auch die ab dem 1. Dezember 2009, nach dem Inkrafttreten des Vertrages von 
Lissabon, geschlossenen Abkommen mit der Europäischen Union als Rechtsnach-
folgerin zu erfassen.

d) Zu Nummer 1d) – Artikel 2 Absatz 4

aa) Satz 1

Die teilweise Aufhebung der Verordnung (EG) Nummer 765/2008 macht einen 
geänderten Verweis auf die entsprechenden Regelungen in der neuen Marktüber-
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wachungsverordnung Verordnung (EU) 2019/1020 erforderlich. Die weiteren 
Änderungen in Artikel 2 Absatz 4 Satz 1 stehen mit den vorgenommenen Anpas-
sungen betreffend die Aufgabenbereiche der ZLS in Zusammenhang. Der Bereich 
„Sprengstoff“ wird durch den Verweis auf Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 in den Auf-
gabenbereich aufgenommen. 

bb) Satz 2 Nummer 2

Mit dem neu eingefügten Begriff „Generalzolldirektion“ wird die Überführung 
der Bundesfinanzdirektionen mit dem Gesetz zur Neuorganisation der Zollver-
waltung vom 3. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2178 ff.) zum 01. Januar 2016 in die 
Generalzolldirektion Rechnung getragen. 

cc) Satz 2 Nummern 3 bis 7

Die in Artikel 2 Absatz 4 neu geschaffenen Nummern 3 bis 7 sehen – mit Aus-
nahme von Artikel 2 Absatz 4 Nummer 7 – keine neuen Vollzugsaufgaben für die 
ZLS vor. Vielmehr wird lediglich eine detaillierte Auflistung all derer Aufgaben 
angestrebt, welche der ZLS im Verlauf der letzten Jahre stufenweise übertragen 
worden sind und seitdem von ihr vollzogen werden. Diese beruhen im Wesent-
lichen auf den Vereinbarungen der Länder im Rahmen des Konzeptpapiers von 
2013. Hierzu im Einzelnen:

Artikel 2 Absatz 4 Satz 2 Nummer 3:  Bereitstellung der für die Marktüberwa-
chung erforderlichen Normen

Seit 2016 koordiniert die ZLS die Bereitstellung von Normen für die Marktüber-
wachungsbehörden. DIN-Normen können über die Online-Plattform PERINORM 
bestellt werden. Für VDE Normen steht seit 2018 die VDE Normenbibliothek zur 
Verfügung. Beide Plattformen werden von Mitarbeitern der Marktüberwachungs-
behörden regelmäßig genutzt.

Artikel 2 Absatz 4 Satz 2 Nummer 4:  Koordinierung von formellen Einwänden 
gegen harmonisierte Normen

Im Falle von begründeten Zweifeln an der Sicherheit von Produkten, welche je-
doch grundsätzlich den im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten 
Harmonisierungsvorschriften entsprechen, koordiniert die ZLS diese formellen 
Einwände der Marktüberwachungsbehörden gegen die entsprechende harmoni-
sierte Norm.
Begründete Zweifel sind dann gegeben, wenn zu vermuten ist, dass ein nach einer 
gelisteten Norm hergestelltes Produkt die Sicherheitsanforderungen gegenüber 
der zugehörigen Rechtsvorschrift dennoch nicht erfüllt, beispielsweise infolge 
eines Unfalls oder aufgrund von Produktprüfungen im Rahmen der Marktüber-
wachung.
Die Rolle der ZLS ist die Unterstützung der einsprechenden Marktüberwachungs-
behörde, indem sie zunächst den gestellten Einwand auf Plausibilität prüft, wofür 
der zuständige Richtlinienvertreter eingebunden wird. Erscheint die Argumenta-
tion der Marktüberwachungsbehörde nach erstmaliger Bewertung weiterhin nach-
vollziehbar, so werden geeignete Expertenkreise eingebunden, beispiels weise 
EKs der Stellen, betroffene Verbände, ggf. der Arbeitsausschuss Marktüber-
wachung (AAMü) oder die Kommission für Arbeitsschutz und Normung (KAN). 
Kommt die ZLS zu der Auffassung, dass der Einwand gerechtfertigt ist, so leitet 
sie diesen an die Geschäftsstelle des AfPS bei der BAuA weiter. 
Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen der ZLS und der Marktüberwachungs-
behörde bleiben die Befugnisse gemäß § 4 Absatz 3 Satz 1 ProdSG und § 5 Ab-
satz 3 Satz 1 ProdSG unberührt.



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 9006

20

Artikel 2 Absatz 4 Satz 2 Nummer 5:  Ansprechpartner für die Produktinfostel-
le der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung

Die ZLS fungiert bereits seit mehreren Jahren als Anlaufstelle für die Produkt-
infostelle der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung. Die Bundesan-
stalt für Materialforschung und -prüfung ist auf das Fachwissen der Marktüber-
wachungsbehörden angewiesen, weshalb entsprechende Anfragen erfolgen. Diese 
werden zentral über die ZLS abgewickelt.

Artikel 2 Absatz 4 Satz 2 Nummer 6:  Koordinierung der Geräteuntersuchungs-
stellen der Länder und Geschäftsstelle des 
Arbeitskreises der Geräteuntersuchungsstel-
len der Länder

Das Konzept zur Koordinierung von länderübergreifenden Prüfmöglichkeiten der 
Geräteuntersuchungsstellen, das der AAMü 2018 verabschiedet hat, wird von der 
ZLS seitdem als Routineaufgabe wahrgenommen. 

Artikel 2 Absatz 4 Satz 2 Nummer 7:  Koordinierung und Unterstützung der Markt-
überwachung bei der Überwachung des On-
line-Handels

In der 43. AAMÜ-Sitzung im November 2021 wurde das Konzept der Projekt-
gruppe „Internethandel“ zur Stärkung eines länderübergreifenden Vorgehens der 
Marktüberwachung beim Handel von Produkten im Internet verabschiedet (Top I 
V.2). Ziel des Konzeptes ist eine effiziente aktive Marktüberwachung im Online-
handel durch strukturiertes, abgestimmtes Handeln. In dem verabschiedeten Kon-
zept wird die ZLS als zentrale Stelle für die Recherche im Zusammenhang mit der 
Marktüberwachung des Online-Handels eingesetzt. Folgende Aufgaben werden 
danach bei der ZLS gebündelt: 

– Koordinierung der Online-Marktüberwachung,
–  Transparenz und Kommunikation mit den Marktüberwachungsbehörden und 

den Online-Schnittstellen und
– Sammlung von Vollzugserfahrungen.

Den Bundesländern soll es ausdrücklich möglich bleiben, entsprechende Aufga-
ben selbstständig wahrzunehmen.

dd) Satz 2 Nummer 8

Die Verschiebung des ursprünglichen Artikel 2 Absatz 4 Satz 2 Nummer 4 ist 
eine Folge der Einfügung der Artikel 2 Absatz 4 Satz 2 Nummern 3 bis 7. Der 
Begriff „Safety-Gate“ wurde aufgenommen, um der neuen Produktsicherheits-
verordnung gerecht zu werden. Danach wird Rapex modernisiert und damit zu 
„Safety-Gate“.

ee) Satz 2 Nummer 9

Die Unterstützung der Marktüberwachungsbehörden der Länder durch die Länder 
beschränkt sich nicht auf Vollzugsfragen, sondern umfasst auch Amtshilfefragen, 
sodass es notwendig erscheint, letztere hier vertraglich aufzunehmen.
Die Verschiebung des Artikel 2 Absatz 4 Satz 2 Nummer 9 ist eine Folge der Ein-
fügung der Artikel 2 Absatz 4 Satz 2 Nummern 3 bis 7.

ff) Satz 2 Nummer 10

Durch das Inkrafttreten des neuen Marktüberwachungsgesetzes (MüG) wurden 
die Aufgaben im Bereich ICSMS an die BAuA übertragen, die als nationale Kon-
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taktstelle nun die Vertretung in den EU-Gremien sowie gegenüber anderen Mit-
gliedsstaaten übernimmt. Die tatsächlichen Aufgaben der ZLS betreffen die Ko-
ordinierung von Anfragen und die technische Unterstützung bei der Anwendung 
ICSMS. Die Anfragen sind ausschließlich organisatorischer Natur und betreffen 
beispielsweise das Anlegen von Nutzerkonten.
Bei der geänderten Nummerierung der Aufgabe im ursprünglichen Artikel 2 Ab-
satz 4 Satz 2 Nummer 5 handelt es sich um eine Folgeänderung aufgrund der Ein-
fügung der Nummern 3 bis 7. 

e) Zu Nummer 1e) – Artikel 2 Absatz 5

Aufgrund der Neuregelung des Marktüberwachungsrechts auf europäischer und 
nationaler Ebene in den letzten Jahren ist Artikel 2 Absatz 5 des Staatsvertrages 
alte Fassung anzupassen. Genannt werden nunmehr die Marktüberwachungsmaß-
nahmen nach Artikel 16 Absatz 1 bis 6 der Verordnung (EU) 2019/1020, § 8 
Absatz 2 MüG in Verbindung mit Artikel 16 Absatz 1 bis 6 Verordnung (EU) 
2019/1020 für den nicht-harmonisierten Bereich und die speziellen Maßnahmen 
nach den in Anhang I der Verordnung (EU) 2019/1020 aufgeführten Harmoni-
sierungsrechtsvorschriften der Union, sofern diese Maßnahmen den Bestimmun-
gen der Verordnung (EU) 2019/1020 nach Artikel 2 Absatz 1 Verordnung (EU) 
2019/1020 vorgehen. Zur Ergreifung dieser Maßnahmen erhält die ZLS die Be-
fugnisse nach § 7 MüG in Verbindung mit Artikel 14 Absatz 4 und 5 Verordnung 
(EU) 2019/1020 und den in Anhang I der Verordnung (EU) 2019/1020 angeführ-
ten Harmonisierungsrechtsvorschriften in den Bereichen des Produktsicherheits-
rechts und Sprengstoffrechts. 
Der Wille der Länder ist es, dass die Vorschrift nur in Ausnahmefällen zur An-
wendung kommt. Eine Entscheidung durch die ZLS soll nur unter den in der Vor-
schrift genannten, engen Voraussetzungen möglich sein. 

f) Zu Nummer 1f) – Artikel 2 Absatz 6

Die vorgenommene Anpassung von Artikel 2 Absatz 6 des ZLS-Staatsvertrages 
berücksichtigt die in den letzten Jahren vollzogene Neuregelung des Rechts der 
Marktüberwachung. Genannt werden nunmehr die Marktüberwachungsmaß-
nahmen nach Artikel 16 Absatz 1 bis 6 der Verordnung (EU) 2019/1020, § 8 
Absatz 2 MüG in Verbindung mit Artikel 16 Absatz 1 bis 6 Verordnung (EU) 
2019/1020 für den nicht-harmonisierten Bereich und die speziellen Maßnahmen 
nach den in Anhang I der Verordnung (EU) 2019/1020 angeführten Harmonisie-
rungsrechtsvorschriften der Union, welche Teilbereiche des Produktsicherheits-
rechtsrechts regelt, sofern diese Maßnahmen den Bestimmungen den Bestimmun-
gen der Verordnung (EU) 2019/1020 nach Artikel 2 Absatz 1 Verordnung (EU) 
2019/1020 vorgehen. Zur Ergreifung dieser Maßnahmen erhält die ZLS die Be-
fugnisse nach § 7 MüG in Verbindung mit Artikel 14 Absatz 4 und 5 Verordnung 
(EU) 2019/1020 und den in Anhang I der Verordnung (EU) 2019/1020 angeführ-
ten Harmonisierungsrechtsvorschriften in den Bereichen des Produktsicherheits-
rechts und Sprengstoffrechts durch Verweis auf den Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
und Nummer 3.

g) Zu Nummer 1g) – Artikel 2 Absatz 7

Die heutige Tätigkeit der ZLS beruht nicht nur auf EU-Richtlinien, sondern auch 
auf EU-Verordnungen. Artikel 2 Absatz 7 Satz 2 trägt dem in seiner neuen Fas-
sung Rechnung. Durch Verweis auf Absatz 1 Nummer 1 und Nummer 3 wird die 
Tätigkeit auf die Bereiche des Produktsicherheitsrechts und des Sprengstoffrechts 
begrenzt.
Es wird in Satz 2 „oder der Europäischen Union“ ergänzt, um ausdrücklich so-
wohl alte, von der Europäischen Gemeinschaft geschlossene Abkommen, als auch 
die ab dem 1. Dezember 2009, nach dem Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon 
geschlossene Abkommen mit der Europäischen Union als Rechtsnachfolgerin zu 
erfassen.
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h) Zu Nummer 1h) – Artikel 2 Absatz 8

Die in Artikel 2 Absatz 8 angesprochenen Verwaltungsabkommen werden, eben-
so wie der Staatsvertrag, nicht mit der ZLS geschlossen, sondern nur zwischen 
den Ländern. Insofern ist das Wort „Landesregierungen“ durch das Wort „Län-
der“ zu ersetzen. Artikel 2 Absatz 8 ist redaktionell an die Formulierung des 
Staatsvertrags über die Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arznei-
mitteln und Medizinprodukten (ZLG) anzupassen. Außerdem soll hervorgehoben 
werden, dass die Länder nur einstimmig über eine Aufgabenübertragung nicht ho-
heitlicher Natur durch Verwaltungsabkommen entscheiden können. Zusätzliche 
Aufgaben hoheitlicher Natur, welche beispielsweise den Erlass von Verwaltungs-
akten durch die ZLS betreffen, sind aufgrund des Vorbehalts des Gesetzes nicht 
durch Verwaltungsabkommen auf die ZLS übertragbar.

2. Zu Nummer 2 – Artikel 3 

a) Zu Nummer 2a) – Absatz 2 Satz 4

Die in Artikel 3 Absatz 2 Satz 4 festgeschriebene, zeitliche Begrenzung „ab dem 
Haushalt 1993“ hat ihren regulatorischen Zweck erfüllt und kann zur Verbes-
serung der Lesbarkeit ersatzlos gestrichen werden. Im neuen Wortlaut der Vor-
schrift wird hervorgehoben, dass der Haushaltsentwurf nur einstimmig empfohlen 
werden kann.

b) Zu Nummer 2b) – Absatz 3

Zur Verkürzung und Vereinfachung des Abkommenstextes wird auf den König-
steiner Schlüssel verwiesen, anstatt diesen zu definieren. 

c) Zu Nummer 2c) – Absatz 4 Satz 1

In Artikel 3 Absatz 4 wird die Fälligkeit der Beträge der Länder nach den An-
sätzen des Haushaltsplans vom 30. Juni auf den 30. September verschoben, da 
gegen Ende des dritten Quartals bereits genauere Zahlen zum aktuellen Haushalt 
vorliegen als zur Jahresmitte und somit eine zielgenauere Haushaltsplanerfüllung 
erreicht wird. 

d) Zu Nummer 2d) – Streichung des Artikel 3 Absatz 5 alte Fassung

Artikel 3 Absatz 5 ist aufzuheben. Die „ersten drei Haushaltsjahre“ seit der Grün-
dung der ZLS liegen so lange zurück, dass der Regelung heute keine eigenstän-
dige Bedeutung mehr zukommt.

3. Zu Nummer 3 – Artikel 4

Die Änderung der Vorschrift soll die Praxis besser darstellen und ausdrücklich die 
Möglichkeit der Teilnahme von Stellvertretern an Beiratssitzungen hervorheben.

a) Absatz 2

Nach der Änderung müssen die Mitglieder des Beirats nicht mehr zwingend ei-
nem bestimmten Landesministerium angehören. Es obliegt nunmehr jedem Land 
selbst ein Mitglied und einen Stellvertreter zu benennen, welche mit den Be-
reichen des Artikel 2 Absatz 1 vertraut sind. 

b) Absatz 3

Durch die Geschäftsordnung soll der Beirat die Einzelheiten des Beschlussverfah-
rens und der internen Organisation selbst regeln können. Hierbei sollen etwaige 
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Regelungen in diesem Abkommen Vorrang haben, soweit dieselbe Materie durch 
Abkommen und Geschäftsordnung geregelt werden sollten. 

c) Absatz 4

Der Anspruch auf die Erteilung von Informationen soll dem einzelnen Beirats-
mitglied sowie dem Beirat als Ganzes ermöglichen, auf die die Auskunftsan-
sprüche Dritter gegen die Länder aufgrund von Informationszugangsgesetzen zu 
reagieren. 

d) Absatz 5

Es handelt sich hier um eine redaktionelle Änderung. Es handelt sich um Artikel 4 
Absatz 4 alte Fassung.

e) Absatz 6

Es wird das Vorgehen bezüglich Haushaltsentwürfen detaillierter dargestellt und 
eine Einstimmigkeit bei der Empfehlung festgelegt.

f) Absatz 7

Durch die Änderung soll klargestellt werden, dass Beschlüsse grundsätzlich unter 
Anwesenheit sämtlicher Länder durch ein ordentliches Mitglied oder den Stell-
vertreter gefasst werden sollen. Um ein repräsentatives Ergebnis zu erhalten, soll 
mindestens die Hälfte der Länder zum Zeitpunkt der Beschlussfassung anwesend 
sein. Grundsätzlich soll die Entscheidung in dieser Zusammensetzung getroffen 
werden. Die wesentlichen Grundlagen des Abstimmungsverfahrens werden damit 
im Abkommen verankert. Die Geschäftsordnung kann Zusätzliches regeln.

g) Absatz 8

Es handelt sich hier um eine redaktionelle Änderung. Es handelt sich um Artikel 4 
Absatz 7 alte Fassung.

h) Absatz 9

Zur Beschlussfassung soll ausdrücklich ein Umlaufverfahren ermöglicht werden. 
Wird ein solches durchgeführt, sollen grundsätzlich alle Länder beteiligt werden. 
Ein Widerspruch wird sowohl durch das ordentliche Mitglied und den Stellvertre-
ter ermöglicht. Um möglichst eine Entscheidung durch das ordentliche Mitglied 
zu ermöglichen, sollen Fristen entsprechend angemessen gesetzt werden. 

i) Absatz 10

Es handelt sich hier um eine redaktionelle Änderung. Es handelt sich um Artikel 4 
Absatz 9 alte Fassung.

j) Absatz 11

Es handelt sich hier um eine redaktionelle Änderung. Es handelt sich um Artikel 4 
Absatz 10 alte Fassung.

4. Zu Nummer 4 – Artikel 6 Absatz 2 Satz 2

Die in Artikel 6 Absatz 2 Satz 2 vorgesehene, erstmalige Kündigungsmöglichkeit 
des Staatsvertrages zum 31. Dezember 1995 hat keine tragende Bedeutung mehr 
und kann deshalb ersatzlos gestrichen werden.
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II. Zu § 2

1. Zu Nummer 1 – neuer Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4

Für Tanks außerhalb derer zur Beförderung von Gefahrgut der Klasse 2 hat das 
internationale Gefahrgutrecht in Form des Übereinkommens über die internatio-
nale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) und der Ordnung über 
die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RID) lediglich deren 
materielle Beschaffenheitsanforderungen festgelegt. Bestimmungen zu Prüfstellen 
und zu zuständigen Behörden sind bisher ausschließlich auf nationaler Ebene vor-
handen. Dadurch haben sich unterschiedliche Praktiken in den Mitgliedsstaaten 
entwickelt, mit nachteiligen Auswirkungen auf die internationale Tätigkeit von 
Prüfstellen und den Warenverkehr. 
Im Sinne einer Vereinheitlichung wurden in Anlehnung an die für ortsbewegliche 
Druckgeräte geltende EU-Richtlinie 2010/35/EU (TPED) neue Regelungen zur 
gegenseitigen Anerkennung von Prüfstellen für Tanks, die nicht für die Beför-
derung von Gefahrgut der Klasse 2 vorgesehen sind, sowie für Tankzulassungen 
und -prüfungen in ADR und RID aufgenommen.
Für die Umsetzung dieser internationalen Vorschriften in nationales Recht waren 
folgende Belange zu regeln:

•  Die Festlegung einer zuständigen Behörde für die Zulassung von Prüfstellen 
nach Unterabschnitt 1.8.6.1 in Verbindung mit Absatz 1.8.6.2.2 ADR/RID,

•  die Überwachung der zugelassenen Prüfstellen durch die zuständige Behörde 
nach Absatz 1.8.6.2.3 ADR/RID,

•  die Möglichkeit zur Anerkennung ausländischer Prüfstellen durch die zuständi-
ge Behörde nach Unterabsatz 1.8.6.2.4.3 ADR/RID und

•  den Vollzug der Meldepflichten nach Unterabsatz 1.8.6.2.4.2 ADR/RID; dies 
umfasst auch die Veröffentlichung eines Verzeichnisses der zugelassenen Prüf-
stellen durch die zuständige Behörde.

Gemäß Artikel 83 des Grundgesetzes sind hierfür die Länder zuständig. Das 
ADR/RID sieht in Unterabschnitt 1.6.3.54 (festverbundene Tanks (Tankfahr-
zeuge), Aufsetztanks und Kesselwagen) sowie in Unterabschnitt 1.6.4.57 (Tank-
container) bis zum 31. Dezember 2032 befristete Übergangsvorschriften für die 
Umsetzung vor.
Für eine sachgerechte Umsetzung soll der Vollzug bundeseinheitlich durch eine 
zentrale Stelle wahrgenommen werden.
Nach Auffassung der für das Gefahrgutrecht zuständigen Ressorts der Länder be-
sitzt die ZLS die erforderlichen fachlichen Voraussetzungen, nachdem sie bereits 
im Rahmen der TPED vergleichbare Aufgaben als Benennende Behörde wahr-
nimmt. Für die anzuwendenden Verfahren verweist die TPED auf die EU-Richt-
linie 2008/68/EG über die Beförderung gefährlicher Güter im Binnenland und da-
mit auf die entsprechenden Regelungen des ADR/RID. Daher wären die Benannten 
Stellen nach TPED und die künftigen zugelassenen Stellen für Tanks, die nicht in 
den Anwendungsbereich der TPED fallen, faktisch dieselben Prüforganisationen.
Zwar könnten die Übergangsvorschriften noch bis 31. Dezember 2032 in An-
spruch genommen werden. Die Aufgabenübernahme durch die ZLS soll im In-
teresse der deutschen Prüforganisationen noch vor Ablauf der Übergangsvor-
schriften am 31. Dezember 2032 erfolgen, weil diese beabsichtigen, Anerken-
nungen als Prüfstellen im Ausland zu erlangen und hierfür gemäß den neuen 
Regelungen in ADR/RID eine Zulassung im Inland zwingend benötigen. Die 
Aufgabenübertragung soll allerdings abweichend vom restlichen Abkommen 
erst am 1. Januar 2026 in Kraft treten.

2. Zu Nummer 2 – Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 Nummern 4 und 5 (alte Fassung)

Es handelt sich hierbei um eine redaktionelle Änderung aufgrund der Einfügung 
der Nummer 4.
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